
27 der Beilagen zu den stenographischeri Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (17 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Umsatzsteuer
gesetz 1972 geändert wird und andere Maß
nahmen auf dem Gebiete des Abgabenrechtes 
getroffen werden (Abgabenänderungsgesetz 

1975) 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht Novellie
rung-en des Umsatzsteuergesetzes 1972, des Ein
fiihrungsges-etzes zum Umsatzsteuergesetz 1972, 
des Eink6mmensteuergesetzes 1972, des Körper
smaftsteuerges'etZles 1966 und des Tabaksteuer
~esetzes 1962 vor. 

Auf dem Gebiet der Umsatzsteuer soll die 
wesentlimste Xnderung darin bestehen, daß der 
Normalsteuersatz von 16010 ab 1. Jänner 1976 
auf 18'010 angehoben wird. Der Grund für 
diese Maßnahme ist vor allem darin gelegen, 
daß das Steueraufkommen - und insbesondere 
das Umsatzsteueraufkommen - hinter den Er
wartungen zurückgeblileben ist. 

Diese Steuersatz'erhöhung soll zum Anlaß ge
nommen werden, aum ,einige gesetzestemnisme 
V:erbesserurfgen vorzunehmen, die sim auf Grund 
der Erfahrungen, die in der Zeit seit Einfüh
rung des Mehrwertsteuersystems in österreich 
gewonnen werden konnten, als notwendig er
weisen. Neben einigen Klarstellungen handelt 
es sim hiebei insbesondere um eine teilweise 
Knderung bzw. Verhesserung der Eigenver
braumsbestimmungen, der Steuerbefreiung von 
Leistungen für· ausländische Auftraggeber, des 
Vorsteuerabzuges, der Bagatellregelung, der Kür
zungsbestimmung für Kleinunternehmer und der 
Steueraufsimt. 

Die Xnderung des Einführungsgesetzes zum 
Umsatzsteuergesetz 1972 dient lediglim der 
Klarstellung budgetremtlimer Bestimmungen. 

Auf dem Gebiet der Einkomm~n- und Körper
smaftsteuer sieht der vorliegende Gesetz,entwurf 
ein generdles Abzugsverbot für Repräsentations
aufwendungen vor. Damit soll einerseits den auf 

einkommensteuerrechtlimem Gebiet bestehenden 
AbgrenzungssmwierigkeitJen zwismen Kosten der 
Lebensführung und betrieblim veranlaßten 
Repräsentationsaufwendungen beg,egnet und 
andererseits im Interesse der steuerlim-en Gleim
behandlung eine gleimlautende Bestimmung für 
Körpersmaften gesmaffen werden. Weiters soll 
für besmränkt Körpersmaftsteuerpflimtige" die 
Einkünfte aus der Beteiligung an einem Handels
gewerbe als stiller Gesellsmaft.er beziehen, eine 
Veranlagungsvorsmrift gesmaffen werden. 

Die Xnderung des Tabaksteuergesetzes 1962 
hat ei~,e erheblime Absenkung des Tabaksteuer
satzes für Zigarren (von 34010 auf 13010) zum 
Geg,enstand. Damit soll einerseits der smwi-erigen 
Konkurrenzsituation Remnung getrag-en werden, 
der sim die heimism'e Zigarr,enproduktion auf 
internationaler Ebene gegenübersueht, und 
andererseits eine Anpassung der Tabaksteuerbe
lastung bei Zigarren an den europäischen Durch
smnitt erreimt werden. 

Der Finanz- und Budgetaussmuß hat den er
wähnten Gesetzentwurf in seine-r Sitzung am 
13. November 1975 in Verhandlung gezogen. 

Im Zuge der Verhandlungen bramten die Ab
geordneten M ü h I b ach e r, Dipl.-Ing. Dr. 
Zittmayr, Dr. Broesigke und Ge
nossen zWiei gemeinsame Abänderungsanträge ein. 
Einen weiteren gemeinsamen Abänderungsantrag 
bramten die Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Z i t t
m a y r, M ü h I b ach e r, Dr. Br 0 e s i g k e und 
Genossen ein: Außerdem bramt,en die Abgeordne
ten Dipl.- Ing. Dr. Z i t t m a y r, Dkfm. Go r
ton, Dr. F ,e urs te i n und Genossen sowie 
der Ab@eordnete Dr. B r 0 es i g k e weitere Ab
änderungsanträge ein. 

Zu diesen Abänderungsanträgen wird folgen
des bemerkt: 

1. Abänderungsantrag der Abgeordneten Dipl.
Ing. Dr. Zittmayr, Mühlbachter und 
Dr. B r 0 e s i g k e betreff-end Xnderung der 
Z. 4 des § 6 des Umsatzsteuerges'etzes 1972. 
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2 27 der Beilagen 

Durch die Ausweitung dieser Befreiungsbe
stimmung wird vermieden, daß die Kosten für 
die gr,enzüberschreitende Beförderung von 
Gegenständen im Zuge der Einfuhr der inlän
dischen Umsatzbesteuerung unterzogen werden, 
wenn sie von einem Empfangsspediteur als 
Kostenersatz vereinnahmt und an einen anderen 
weitergegeben werden. Auf diese Weise wird 
also erl'leicht, daß die Kosten für eine grenzüber
schreitende Beförderung auch im Fal1e der Ein
schaltung eines Empfangsspediteurs nicht mit 
Umsatzsteuer belastet werden. 

2. Abänderungsantrag der Abgeordneten 
M ü h 1 b ach e r, Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r, 
Dr. B r 0 e s i g k e und Genossen zur Einfü
gung des Art. VI (neu) betreffend di,e abgaben
rechtliche Stellung der politischen Parteien. 

Bis zum Inrorafttroeten des Parteiengesetzes, 
BGBl. Nr. 404/1975, war die Rechtsstellung der 
politischen Parteien nicht eindeutig geklärt. Auf 
abgabenrechtlichem Gebiet ordnete ein bis heute 
nicht widerrufener, vom Rechnungshof wieder
holt als ~es,etzlos bezeichneter Erlaß des Bundes
ministeriums für FinanZien aus dem Jahr 1946 
an, daß politische Parteien steuerrechtlich wie 
Körperschaften des öffentlichen Rechts zu be
handeln sind. 

Mit dem Parteiengesetz wurde die Rechtsstel
lung der politischen Parteien in der Weise ge
regelt, daß sie mit der Hinterlegung ih~er Satzung 
beim Bundesministerium für Innere~ Rechtsper
sönlichkeit erlangen. Aus dem Umstand, daß 
diese Rechtspersönlichkeit nicht als die ,einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts zu qualifi
zieren ist, folgt, daß der vorerwähnte Erlaß 
untier dem Gesichtspunkt des im, Art. 18 B-VG 
verankerten Legalitätsprinzips nicht mehr di'e 
Grundlage für die Besteuerung der politischen 
Parteien bilden kanm Da es die Bedeutung der 
politischen Parteien für die parlamentarische 
Demokratie unserer Republik rechtfertigt, die 
politischen Parteien in steuerrechtlichen Belan
gen den Körperschaften des öffentlichen Rechts 

Mondl 
Berichterstatter 

gleichzusteHen, ist es notwendig, die bisher in 
Geltung gestandene Erlaßregelung im Gesetz zu 
verankern. 

3. Abänderungsantrag der Abgeordnieten 
M ü h I b ach e r, Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r, 
Dr. B r o,e s i g k e und Genossen zur Einfügung 
des Art. VII (neu) betreff,end die Umstellung 
zivilrechtlicher Verträge. 

Diese Bestimmung ist zivilrechtlicher Natur 
und regelt die Voraussetzun~en, unter denen bei 
bereits abgeschlossenen Verträgen die Erhöhung 
des Umsatzstleuersatzes von 16% auf 18% vom 
Empfänger der Leistung zu ersetzen ist. 

Der Abänderungsantrag der Ab~eordneten 
Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y r und Genossen fand 
mit Ausnahme des Punktes 3, der in einen ge
meinsamen Abänderungsantrag aufgenommen 
wurde, nicht die erforderliche Mehrheit im Aus
schuß. Auch der Abärtderungsantrag des Abge
ordneten Dr. B r 0 e s i g k e fand im Ausschuß 
nicht di,e erforderliche Mehrheit. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat nach 
einer Debatte, an der sich außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Z i t t
m a y r, Dr. B r 0 e s i g k e, M ü h I b ach e r, 
P f e i f e r, Dkfm. Gor ton, K ern, 
Dr. Fe urs t ein, H i e tl, San dm eie r, 
und Dr. K 0 r,e n sowie der Bundesminister für 
Finanzen Dr. An d r 0 s eh beteiligten, die 
Regierungsvorlage unter Berücksichtigung der 
erwähnten Abänderungsanträge teils einstimmig, 
teils mehrstimmig angenommen. Der nunmehrige 
Gesetzestext - wie er vom Finanz- und Budget
ausschuß angenommen wurde - ist diesem Be
richt beigedruckt. 

Auf Grund seiner Beratungen stellt der 
Finanz- und Budgetausschuß den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s sen e n 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Wien" 19'75 11 13 

Dr. TuH 
Obmann 

'j. 
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'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Umsatzsteuergesetz 1972 ge
ändert wird und andere Maßnahmen auf dem 
Gebiete des Abgabenrechtes getroffen werden 

(Abgabenänderungsgesetz 1975) , 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Umsatzsteuer 
Das Umsatzsteuergesetz 1972, BGBl. Nr. 223, 

in der Fassung des Artikels II des Bundesgesetzes 
VOm 14. Dezemher 1973, BGBl. Nr. 27/1974, 
wird wie folgt geändert: 

1. Der Abs. 1 Z. 2 Iit.lb des § 1 hat zu lauten: 

"h) soweit ein Unternehmer im Inland Aus
gaben (Aufwendungen) tätigt, die mit sei
ner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit 
in Zusammerrhangstehen und nach § 20 des 
Einkommensteuergesetzes 1972 oder nach 
§ 16 des Körperschaftsteuergesetzes 1966 
nicht abzugsfähig sind. Dies gilt nicht für 
Ausgaben {Aufwendungen), die Lieferungen 
oder sonstige Leistungen betreffen, welche 
auf Grund des § 12 Abs. 2 erster Satz nicht 
als für das Unternehmen ausgeführt gelten, 
sowie für Geldzuwendungen;" 

2. Der Abs. 11 des § 3 hat zu 'lauten: 

,,(11) Eine sonstige Leistung wird im Inland 
ausgeführt, wenn der Unternehmer ausschließlich 
oder zum wesentlichen Teil im Inland tätig wird 
oder wenpder Unternehmer eine Handlung im 
Inland oder einen Zustand im Inland duldet oder 
eine Handlung im Inland unterläßt. Ein Dulden 
im Inland ist auch bei der technischen und wirt
schaftlichen Beratung und Planung für Anlagen 
einschließlich der Anfertigung von Konstruk
tions-, Ka'lkulations- und Betriebsunterlagen und 
der überwachung der Ausf'ührung, bei der über
lassung von gewerblichen Verfahren und Erfah
rungen, bei der Erstellung von Gutachten und bei 
der Datenverar'beitung gegeben, wenn die Aus

".wertung dieser sonstigen Leistungen durch den 
Leistungsem pfänger im Inland erfolgt." 

3. Der Abs. 9 des § 4 hat zu lauten: 

,,(9) Im Falle des § 1 Abs, 1 Z. 2 treten an 
die SteHe des Entgeltes der Teilwert des entnom
menen oder unentgeltlich zugewendeten Gegen
standes oder die auf die Nutzung des Gegenstan
des entfallenden Kosten oder die nichtabzugs
fähigen Ausgaben (Aufwendungen)." 

4. Die Z. 4 des § 6 hat zu lauten: 

,,4. die B.eförderungen von Gegenständen im 
grenzüberschreitenden Beförderungsverkehr 
und im international~n Eisenbahnfrachtver
kehr sowie die Besorgung dies,er Leistungen, 
wobei als Besorgung einer Beförderung auch 
die Lei:stungeines Empfangsspediteurs gilt" 
soweit er vom Empfänger des Gegenstandes 
oder von einem Dritten Beträge verein
nahmt' und an einen anderen als Entgelt 
für eine vorstehend angeführte Beförde
rungsleistung verausgaht;" 

5. Die Z. 6 des § 6 hat zu lauten: 

,,6. die Umsätze der Träger der Sozia1versiche
rung und ihrer Verbände, der Krankenfür
sorgeeinrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 1 
Z. 2 des Beamten-Kranken- und Unfallver
sicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 200/1967, und 
der Träger des öffentlichen Fürsorgewesens 
untereinander und an die Versicherten, die 
mitversicherten Familienangehörigen, die 
Versorgungs:berechtigten oder die Hilfeemp
fänger oder die zum Ersatz von Fürsorge
kosten Verpflichteten sowie die in der Ein
hebung von Umlagen oder Beiträgen für 
Körperschaften des öffentlichen Rechts oder 
für bundesgesetzlich errichtete Fonds be
stehenden sonstigen Leistungen;" 

6. Der Abs. 1 Z. 2 lit. b des § 7 hat zu lauten: 

"b) wenn der ausländische Abnehmer den Ge
genstand selbst abholt oder abholen läßt 
und sodann in das Ausland befördert oder 
befördern läßt, ausgenommen jene Fälle, in 
wdchen der Gesamtbetrag der Rechnung 
für die von einem Unternehmer an einen 
ausländischen Abnehmer gelieferten Gegen-
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stände 2000 S nicht übersteigt. Der aus
ländisch'e Abnehmer kann die VQn ihm 
eingekauften Gegenstände beim inlän
dischen Lieferer Qder VQn dem inländischen 
Ort abhQlen Qder aibhQlen lassen, zu dem 
,der Lieferer die Gegenstände befördert 
Qder versel1!det hat Qder an dem der Lie
ferer sie seIbst eingekauft hat. Die zur Ab
hO'lung benutzten Fahrzeuge können 111-

'ländische Qder ausländische sein;" 

7. Im § 9 Abs. 1 ist am Schluß der Z. 7 der 
Punkt durch einen Strichpunkt zu ersetzen und 
als Z. 8 anzufügen: 

,,8. die üblicherweise und ausschließlich der Wer
bung Qder der öffentlichkeitsarbeit dienen
den sQnstigen Leistungen. Dies gilt nicht, 
wenn sie überwiegend für Leistungen der im 
§ 6 Z. 7 his 15 bezeichneten Art aus ge
fuhrt werden." 

8. Der Abs. 1 des § 10 hat zu lauten: 

,,(1) Die Steuer beträgt für jeden steuerpflich
tigen Umsatz 18 VQm Hundert der 'Bemessungs
grundlage (§§ 4 und 5)." 

9. Der Abs. 2 Z. 22 des § 10 hat zu lauten: 

,,22. die müdem Betrieb VQn Anstalten zur 
Müllbeseitigung ul1!d zur Abfuhr VQn Spül
wasser und Abfällen regelmäßig verbundenen 
Umsätze." 

10. Der Abs. 1 Z. 4 des § 11 hat zu lauten: 

,,4. den Tag der Lieferung Qder der sQnstigen 
Leistung Qder den Zeitraum, über den sich 
,die sQnstige Leistung erstreckt. Bei Liefe
rungen Qder sQnstigen Leistungen, die ab
schnittsweise abgerechnet werden (z. B. 
Lebensmittellieferungen), genügt die Angabe 
des Abrechnungszeitraumes, sQweit dieser 
einen KalendermQnat nicht übersteigt;" 

11. Der Abs. 2 des § 12 hat zu lauten: 

,,(2) Lieferungen oder sonstige Leistungen 
gelten als für das Unternehmen ausgeführt, wenn 
sie überwiegend für Zwecke des Unternehmens 
erfQlgen; Lieferungen Qder sQnstige Leistungen, 
deren Entgelte keine abzugsfähigen Ausgaben 
(Aufwendungen) im Sinne des § 20 des EinkQm
mensteuergesetzes 1972 Qder des § 16 des Kör
perschaftsteuergesetzes 1966 sind Qder die in 
Zusammenhang mit einer Tätigkeit stehen, die 
auf Dauer gesehen Gewinne Qder Einnahmen
überschüsse nicht erwarten läßt (Liebhaberei), 
gelten nicht als für das Unternehmen ausgeführt. 
Lieferungen oder sQnstige Leistungen in Zusam
menhang mit der Errichtung Qder Erhaltung 
VQn Gebäuden gelten insQweit als für das Un
ternehmen ausgeführt, als die Entgelte hiefür 
nach den einkQmmensteuerrechtlichen VQrschrif-

ten Betriebsausgaben Qder WerbungskQsten sind. 
Der erste Satz gilt sinngemäß für die Einfuhr 
VQn Gegenständen. 

Läßt ein Absender einen Gegenstand durch 
einen Frachtführer oder Verfrachter unfrei zu 
einem Dritten befördern Qder eine sQlche Be
förderung durch einen Spediteur unfrei besQrgen, 
sO' gilt für den VQrsteuerabzug die Beförderung 
oder deren BesQrgung als für das Unternehmen 
des Empfängers der Sendung ausgeführt, wenn 
diesem die Rechnung über die Beförderung Qder 
deren BesQrgung erteilt wird." 

12. Der Abs. 10 des § 12 hat zu 'lauten: 

,,(10) Ändern sich bei einem Gegenstand, den 
der Unternehmer in s,einem Unternehmen als 
Anlagevermögen verwendet Qder nutzt, in den, 
auf. das Jahr der Anschaffung Qder Herstellung 
fQlgenden vier Kalenderjahr,en die Verhältnisse, 
die für den VQrsteuerabzug maßgebend waren, 
sO' ist für jedes Jahr der Änderung ein Aus
gleich ,durch eine Berichtigung des VQrsteuer
abzuges durchzuführen. Bei Grundstücken im 
Sinne des § 2 des Grunderwerbsteuergesetzes 1955 
tritt an die Stelle des Zeitraumes VQn vier Ka
lenderjahren ein sQlcher VQn neun Kalenderjah
ren. Bei der Berichtigung ist für jedes Jahr der 
Änderung VQn einem Fünftel, bei Grundstücken 
VQn einem Zehntel der gesamten auf den Ge
genstand entfallenden VQrsteuer auszugehen." 

13. Der Abs. 4 des § 21 hat. zu laut,en: 

,,(4) Der Unternehmer wird nach Ablauf des 
Kalenderjahres Qder des kür2Jeren Veranlagungs
zeitraumes (§ 20 Abs. 3) zur Steuer veranlagt. 
Er hat für das abgelaufene Kalenderjahr eine 
Steuererklärung abzugeben, in der er di,e zu 
entrichtende Steuer nach § 20 Abs. 1 bis 3 und 
§ 16 selbst zu bel"lechnen hat." 

14. Der Abs. 7 des § 21 hat zu lauten: 

,,(7) Im Falle des Abs·. 6 erster Satz findet eine 
Veranlagung nur dann statt, wenn eine Steuer
erklärung eingereicht wQrden ist oder VQraus
zahlungen für den Veranlagungszeitraum ent
richtet Qder festgesetzt WQrden sind; in diesen 
FäHen ist nur eine nach § 11 A'bs. 12 und 14 
~eschuldete Steuer festzusetzen." 

15. Der Abs. 8 des § 21 hat zu lauten: 

,,(8) Der Unternehmer kann bis zum Ablauf 
des dem Veranlagungszeitraum folgenden Ka
lenderjahres gegenii:ber dem Finanzamt schrift
lich erklären, daß er auf die Anwendung des 
Abs. 6 verzichtet und seine Umsätze nach den 
allgemeinen VQrschriften dieses Bundesgesetzes 
versteuern will. Diese Erklärung bindet den 
Unternehmer mindestens für fünf Kalenderjahre. 
Sie kann nur mit Wirkung VQm Beginn eines 
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Kalenderjahr,es an widerru~en werden. Der Wider
ruf ist spätestens bis zum Ablauf des ersten 
Kalendermonates nach Beginn dieses' Kalender
jahres zu er:(dären." 

16. Der Abs. 2 des § 22 hat zu lauten: 

,,(2} Für di,e Lieferungen und den Eigenver
brauch der in der Anlage nicht angeführten Ge
tränke und alkoholischen Flüssigkeiten ist eine 
zusätzliche Steuer von 12 vom Hundert der Be
messungsgrundlage zu entrichten; diese zusätz
liche Steuer vermindert sich bei Zutreffen der 
im § 10 Abs. 2 Z. 4 angeführten Voraussetzungen 
für die Lieferungen und ·den Eigenverbrauch von 
Wein aus frischen Weintrauben auf 2 vom Hun
dert der Bemessungsgrundlage. Für diese zusätz
liche Steuer gelten die allgemeinen Vorschriften 
dieses Gesetzes mit der Einschränkung sinngemäß, 
daß ein wei~erer Vorsteuerabzug -entfällt." 

17. Der § 23 hat zu lauten: 

,,§ 23. (1) Bei Unternehmern, deren Umsätze 
nach § 1 Abs. 1 Z. 1 und 2 im Veranlagungs
zeitraum 150.000 S nicht übersteigen, ist die für 
den V eranlagungszeitra um zu entrichtende Steuer 
nach Maßgabe d~s Abs. 2 zu kürzen. 

(2) Das Ausmaß der Kürzung beträgt bei 
einem Umsatz von 

nicht mehr als 50.000 S ... 20 vom Hundert, 

mehr als 50.000 S, aber nicht 
mehr als 100.000 S .... 15 vom Hundert, 

mehr als 100.000 S, aber nidlt 
mehr als 150.000 S .... 10 vom Hundert 

der Steuer, die der Unternehmer für den Ver
anlagungszeitraum zu entrichten hat. 

(3) Die Kürzung kann frühestens in der Steuer
erklärung für den Veranlagungszeitraum vor
genommen werden." 

18. Im § 25 ist als Abs. 5 anzufügen: 

,,(5) Über Verlangen der Organe der Ab
gabenbehörde ist die Besichtigung von in Trans
portmitteln oder Transportbehältnissen beförder
ten, abgeholten oder verbrachten Geg,enständen 
sowie die Einsichtnahme in die diese Gegen
stände begleitenden Geschäftspapiere wi,e Fracht
briefe, Lieferscheine, Rechnungen und dergleichen 
zu gestatten. Zur Durchführung soIcher Besichti
gungen und Einsichtnahmen ist das Finanzamt' 
mit allgemeinem Aufgabenbereich, in dessen 
Amtsbereich sich das Transportmittel oder Trans
portbehältnis befindet, zuständig. Die mit der 
Ausübung der Aufsicht -beauftragten Organe 
haben sich zu Beginn der Amtshandlung unauf
gefordert über ihre Person und darüber auszu
weisen, daß sie zur Ausübung der Aufsicht be
rech tigt sind." 

19. Der Abs. 5 des § 26 hat zu lauten: 

,,(5) Die ß.estimmung des § 12 Abs. 10 ist 
erstmals auf Gegenstände anzuwenden, die der 
Unternehmer nach dem 31. Dezember 1975 der 
Verwendung oder Nutzung als Anlagevermögen 
zuführt. Bei der Berichtigung des Vorsteuerab
zuges für die Jahre 1976 und 1977 ist die gesamte 
auf den Gegenstand entfallende Vorsteuer um die 
auf den Gegenstand entfallende Umsatzsteuer 
für den Selbstverbrauch (§ 29) zu kürzen." 

20. Die Anlage zum Umsatzsteuergesetz 1972 
wird w~e folgt geändert: -

. a) Z. 31 hat zu lauten: 

,,31. Verschiedene N ahrungsmittelzuberei tungen, 
ausgenommen Fruchtsäfte, die durch Zusätze 
ihren ursprünglichen Charakter verloren 
haben, auch in Pulverform, kein Milchfett 
enthaltend oder mit ,einem Gehalt an Milch
fett von weniger als 1,5°/0 des Gewichtes 
sowie keine Stärke enthaltJend oder mit einem 
Gehalt an Stärke von weniger als 5% des 
Gewichtes (aus Kapitel 21 des Zolltarifes)." 

b) Z. 33 hat zu lau~en: 

,,33. Milch, mit Fruchtbestandteilen, Kakao oder 
Schokolade v,ersetzt (aus Nummer 22.02 des 
Zolltarifes)." 

ARTIKEL II 

Einführungsgesetz zum Umsatzsteuergesetz 1972 

Da:s Bundesgesetz vom 15. Juni 1972 über 
die Einführung des U msatzsteuergeSietzes 1972, 
BGBL Nr. 224, wird wie folgt geändert: 

1. Die Z. 3 des Artikels XI hat zu lauten: 

,,3. D~e Schuldverpflichtungen aus den nach 
diesem Bundesgesetz durchgeführten Kredit
operationen sind bis spätestens 1980 zu 
tilgen." _ 

2. Die Z. 4 des Artikels Xlhat zu lauten: 

,,4. Die nach Abstattung der Vorrats- und An
lagenentlastung verbleibenden Erlöse aus 
der Selbstverbrauchsteuer sind für die Til
gung und Zinsen der nach diesem Bundes
gesetz entstandenen Schuldverpflichtungen 
bis zum Zeitpunkt der im Rahmen der 
Z. '3 und 5 durchgeführten Tilgungs- und 
Zinsenzahlung zweckgebunden." 

ARTIKEL III 

. Einkommensteuer 

Das Einkommensteuerges'etz 1972, BGBL 
Nr. 440, in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 493/1972, 27/1974, 409/1974, 469/1974, 3351 
1975 und 391/1975, wird wie folgt geändert: 
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1. Im Abs. 1 des § 20 wird als Z. 3 neu ein
gefügt: 

,,3. R!epräsentationsaufwendungen, wie insbe
sondere Aufwendungen anläßlich der Bewir
tung von Geschäftsfreunden. Für Steuer
pflichtige, die Ausfuhrumsätze tätigen, kann 
der Bundesminister für Finanzen abweichend 
von der vorsbehen.den Bestimmung mit Ver
ordnung Durchschnittssätze für abzugsfä
hige Itepräsentationsaufwendungen nach den 
jeweiligen Erfahrungen der Praxis fest
setzen, soweit für die Ausfuhrumsätze das 
inländische Besteuerungsrecht auf dem Ge
biet der Einkommensteuer nicht einge
schränkt ist. Als Ausfuhrumsätze gelten 
Umsätze gemäß § 6 Z. 1 und 2 des Um
satzsteuergesetzes 1972 sowie Leistungen, die 
im Ausland an ausländische Abnehmer (§ 7 
Abs. 1 Z. 1 des Umsatzsteuergese·t~es 1972) 
erbracht werden,". 

2. Im § 20 Abs. 1 erhält die bisherige Z. 3 
die Bezeichnung Z. 4 und die bisherige Z. 4 die 
Bezeichnung Z, 5, 

ARTIKEL IV 

Körperschaftsteuer 

Das KörperschaFtsteuergesetz 1966, BGBL 
Nr. 156, in der Fassung der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 44/1968, 278/1969, 441/1972 und 17/1975, 
wird wie folgt geändert: 

1. Im § 16 wird als Z. 2 neu eingefügt: 

,,2. Repräsentationsaufwendungen, wie insbe
sondere Aufwendungen anläßlich der Be
wirtung von Geschäftsfreunden. Für Steuer
pflichtige, die Ausfuhrumsätze tätigen, kann 
der Bundesminister für Finanzen abweichend 
von der vorstehenden Bestimmung mit 
\T.erordnung Durchschnittssät~e für abzugs
fähige Repräsentationsaufwendungen nach 
den jeweiligen Erfahrungen der Praxis fest
setzen, soweit für die Ausfuhrumsät~e das 
inländische BesteUJerungsrecht auf dem Gebiet 
der Körperschaftsteuer nicht eingeschränkt 
ist. Als Ausfuhrumsätze gelten Umsätze 
gemäß§ 6 Z. 1 und 2 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 sowie Leistung,en, die im Aus
land an ausländische Abnehmer (§ 7 Abs. 1 
Z. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1972) erbracht 
werden;". 

2. Im §' 16 erhalten die bisherigen Z. 2 bis 4 
die Bezeichnung Z. 3 bis 5. 

3. Der § 22 Abs. 6 erhält folgenden Wortlaut: 

,,(6) Die Körperschaftsteuer für Einkünfte, die 
dem Steuerabzug unterliegen, ist durch den 
Steuerabzug abgegolten, wenn der Bezieher der 
Einkünft'e nur beschränkt körperschaftsteuer-

pflichtig ist und die Einkünfte nicht in einem 
inländischen gewerblichen oder land- und forst
wirtschaftlichen Betrieb oder aus der Beteili
gung an einem Handelsgewerbe als stiller Ge
seIIsclufter angefallen sind." 

ARTIKEL V 

Tabaksteuer 

Das Tabaksteuerge~etz 1962, BGBL Nr. 107, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 404/ 
1967,44/1968,302/1968,224/1972 und 335/1975, 
wird wie folgt geändert: 

1. Der Abs. 1 des § 2 hat zu lauten: 

,,(1) Die Tabaksteuer ist vom Verkaufsprds 
der Tabakwaren zu berechnen und beträgt 

a) für Zigaretten 55010; 
b) für Rauchtabak, der auf eine Breite von 

weniger als 1,4 mm zerkleinert ist (Fein
schnitt), und für Rauchtabak, der mehr 
als 50 Gewichtspro2Jent Feinschnitt enthält, 
47%; 

c) für Zigarren (auch Stumpen und Zigarillos) 
13010; 

d) für andere Tabakwaren 34010." 

2. Der im § 2 Abs. 1 lit. c des Tabaksteuer
gesetzes 1962 in der Fassung der Z. 1 angefühne 
Sbeuersatz ist auf Zigarren anzuwenden, für 
welche die Tabaksteuerschuld nach dem 31. De
zember 1975 entsteht. 

ARTIKEL VI 

Die politischen Parteien sind im Anwendungs
bereich der im § 3 Abs. 3 der Bundesabgaben
ordnung, BGBl. Nr. 194/1961, umschriebenen 
Albgabenvorschriften wie Körperschaften des 
öffentlichen Rechts zu behandeln, wenn ihnen 
gemäß § 1 des Parteiengesetzes, BGBl. Nr. 4041 
1975, Rechtspersönlichkeit zukommt. 

ARTIKEL VII 

Umstellung zivilrechtlicher Verträge 

Beruht eine Leistung, die nachdem 31. De
zember 1975 erbracht wird, auf einem Vertrag, 
der vor dem 1. Jänner 1976 geschlossen worden 
ist, so hat der Empfänger der Leistung dem 
Leistenden die. sich aus der Erhöhung des Um
satzsteuersatzes ergebende Mehrbelastung Zu 
ersetzen, es sei denn, die Parteien ha:ben ausdrück
lich oder schlüssig anderes vereinbart oder sie 
hätten auch bei Kenntnis der Erhöhung des 
Umsatzsteuersatzes kein anderes Entgelt verein
bart. 
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ARTIKEL VIII 

Inkrafttreten 

(1) Die Bestimmungen des Artikels I dieses 
Bundesgesetzes sind, soweit in den Ahs. 2 bis 4 
nicht anderes bestimmt wird, anzuwenden: 

a) auf steuerbare Umsätze im Sinne des § 1 
Abs. 1 Z. 1 und 2 ,des Umsatzsteuergesetzes 
1972, die nach dem 31. Dezemher 1975 aus
geführt werden; 

b) auf steuerbare Umsätze im Sinne des § 1 
Aibs. 1 Z. 3 des Umsatzsteuergesetzes 1972, 
bei welchen ,der für die Anwendung der 
zolltarifarischen Bestimmungen maßgebende 
Zeitpunkt nach dem 31. Dezember 1975 
liegt. 

(2) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 3, 5 
und 9 sind ab dem VeranJagungsjahr 1973 anzu
wenden. 

(3) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 13, 14 
und 15 sind ab dem Veranlagungsjahr 1975 anzu
wenden. 

(4) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 18 
tretenmit 1. Jänner 1976 in Kraft. 

(5) Die Bestimmungen des Artikels 11 treten 
mit 1. Jänner 1975 in Kraft. 

(6) Die Bestimmungen der Artikel III und IV 
Z. 1 und 2 sind erstmals hei der Veranlagung 
für das Kalenderjahr 1976 anzuwenden. Die Be
stimmung des Artikels IV Z. 3 ist erstmals bei 
der Veranlagung für das Kalenderjahr 1978 anzu
wenden. 

(7) Die Bestimmungen der Artikel V, VI und 
VII treten mit 1. Jänner 1976 in Kraft. 

ARTIKEL IX 

Vollziehung 

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist unbesehadet des Abs. 2 der Bundesminister 
für Finanzen betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des Artikels VII ist 
der Bundesminister für Justiz betraut. 

- - ----------------------------------
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